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26 .. FebrU5;r· 1948. 

In Be~twortung der Anfrage der Abg.W 8 1 d b run n e r, Pro b s t 

und Gen,r;ssen vom 21.Jänner 19.18, betreffond Umtauachbedingungen nach dem WähI-unge-

sohutzgesetz,te11t. Bundesminister für Finanzen Dr.Z 1m In e r In So =- n mit: 

Davon ausgehend, dass durch die Ablieferu.ng von Nut2lvieh eine Erhöhung 
. . ' '\ 

der Schlschtviehablieferung erm<5glicht wurde, sieht der Bericht des Fi.nQ,n~·,,", und 

Bu.dgetau.sachusees ZlU' Vorlege des Währu.ngs6chut~gesetze5 vom 19 Q DezembeI 19,'+7 vor., 

dass die Geld'beträg-e fUr Rinder, die auf ,Grund der Viehumlage verkauft werden. mussten 

und für die ein Schl~Bchetn vorhanden ist, in ihrer Behandlung den 1.1;11 § 5tAlJs" (1) 

u.n9.(2), genannten Sch1a.chtv;.ehar18sen gleichgestellt werden, tl.uch wenn diese Rinder 

vorläufig noch ~nderwei ttg benutzt werden (StenClg:taphiaohes Pr:;t~;k~,ll der 

6/~.Sitzu.ng des Naticnalrates, S.11(6). Im. Sinne dieses als Interpretation des Gesetz­

gebers a.nzu.sprech~n-d.en Berichtes s·owie diesbezüglich ~eführter ]1;}S!prechUllien)ldt ' 

den Vertretern der beiden Regierunge~rteien 'WUl."de in einem Du~":),J.."'-;.a,s...'crJ1D. 
. . , 

26",Dezember IY47 a.ngeordnet, dasl'J "SohluOls.oheino über abgeliefertes Nutz- ~Jd~)r 

Zuchtvieh - das von der Begünstigung naoh § 5 grur..deätzlioh au.sgeschl~'8sen ist -

wie Sohlunschei~ Ubelf"Schlachtvieh zu behandeln sind, wenn eine Bestät1gu.ngdar 

örtlich ~tändigon Bezirkshauptmann-schaft erbll'acht wird, da.ss das a:bg~)lieferte Vieh 

baetiIlllnt wa.r, naohAuffütterung g"schlaohtet zu werden, ~)der tasfll ee als Ersa.tz für 

zusätzlicq abgeliefertes Schlachtvieh abgGliefert.werden musst9r 
Für a.lle sClnstigen Aqlieforungen von Nutzvieh ist die Begünstigung na.ch 

§ 5 nicht vc,rgeeehen. Im ili:rigtm wurden die Fizm,nzbohCSl'den aus drüokl1ch darüber 

unterrichtet, dass die Ablieferung ,,'nur Roggen, Weizen, Gerste, Rafer, Mais, 

Kart {)f fe 1, Zuckerrüben, Wint:ergemiise und Sehilacht- und (Stech)vi~h betreffen darf"t; 

Aus diesen Ausfü}lru.ngen geht hervo~ 

1. dass eine Erweiterung über den Rahmen der im Wähi'ullgSsohutzgesetz erschöpfend 

aufgezä.hlten landwirtschaftlichen Pr;:,dukte, für ~eren Erlös ein begünstigter Um­

ta.usch gesta.ttet wirq,! nicht erfol~, 

2e~ da.ss die Behauptung, daes dGl' Erlös :fürabgelieferttls Nutzvieh ßllgemeiu_ 

na.ch dom Verhältnis In umgeta.uscht wird, unrichtig ist. 
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